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den oder hero4cllen Epoche. ln!ofern ist die Studie ein sehr gelehner Beitng 
zu der Erl«!nnmis, daß es in der historischen Arbeit vor allem um unterschied­
liebe Grautöne geht. Und so drängt sich die Frage am Schluß doch auf, ob ein 
solch gelehrtes Spektrum von Grautönen notwendigerwe.ise einen solchen 
Umf.ng erreichen muß? Martin Kaufhold 

Christel Maria von GRAEVENITZ, Die Landfriedenspolitik Rudolfs von 
Habsburg am N"..derrhein und in West&len (1273-1291) {Rhein4clles Archiv 
146) Köln u. a. 2003, Böhlau, 334 S., ISBN l-412·15302·8, 39,90 EUR.. -Diese 
Bonner Diss. stcllt sich die Aufgabe, .den Zusammenhang zw4cllcn dem 
wederrheinischen Landfrieden von 1288 und dem im Jahre 1287 erlassenen 
Rticbslandfrieden intensiver zu unte.-.ucben• (S. 7). Die Vf. hat sieh für ein 
recbugeschicbdicbes Vorgeheo io Anlehnung an Arno Buschenann entschieden 
und sich um eine .Synthe,. von reichs- und bodesgescb.icbtlicber Betncbtuog 
( ... ) mit dem Ziel, die Reichspolitik Rudolfs io ihrer Gesamtheit zu erfassen" 
(S. 19), bemüht. D~ UnterSUchungen setzen ein mit dem MaiDzer Reichsbod· 
frieden Friedricbs n. von 1235, der als Vorliiufer der rudolfmiscben Reichrorcl­
nung von 1287 verotanden und als .wirkliches Verfassungsgeseu.• (S. 26) inter· 
pretim wird, so daß dann durchgehend Landfriedenspolitik als Verfassungs­
politik begriffen wird. Entsprechend wird der Rhein4clle Bund (1254-1257) als 
• Verfassungsbilndois" (S. 44) vemandeo. Schon mit der Zollbestimmung von 
1273 und dann auch in anderen Recbubereichen knüpfte Rudolf L an den 
Mainter Reichsbadfrieden von 1235 an. Bei der Unterouehung und Argumen,.. 
tion finden Reichssprüche be.ondere Beacbrung. Die Vf. kann zeigen, daß im 
Sinne einer .neue(n) königliehe(n) Form der Landfriedenspflege" (5. 100) der 
Wederrheinische Landfriedensbund von 1279 auf VeranllUSWlg Rudolfs l ge­
schlossen wurde und nicht auf r<gionaler Eigewwuative berubte. Ein Reicbs­
sprucb von 1281 wird in neuer Interpretation so verstulden, daß nun .die 
Landfriedenseinung (lanifride) zwischen Städten und Herren eine Einriehrung 
der Reicbsverf>ssung" (S. 111) wurde. Im rheinischen Provinziallindfrieden von 
1281 wird als ,.neuartige(r) Ansatz der rudolfinisc:hen Reiehsordoung• (S. 124) 
die ,.Idee der Großriumigkeit" (S. 124) mit dem Ziel einer .neu.artige(ll) Gli<de­
rung des Reiches in Provioziallandfriedensorganisationen• (5. 125) erkannt. 
Unter dem Gesicbsspunla des Landfeiedeos folgt wegen der engen Verbindung 
von Reichsgutverwalrung. höchsr.er Gerichtsbarkeit und Landfriedenssorge eine 
sorglliltige Untersuchung des Landvogteiwesens rudolfulischer Prägung am 
N~hein und in Westhlen. Die Vf. sieht die regionale Landvogtei und den 
regionale.n Laudfr~bund als .eine von Rudolf bewußt angestrebte Einheit" 
(S. 162) an und sie erk<llllt in .Rudolfs Einteilung des Reiches in (erwa 10) 
Landfriedensbe:tirke• (S. 173) eine pbovoll angelegte reichsrechtliche Struktur 
im Sinne einer .neue(n) Ordnung• (5. 176). Es folgt eine ausführliche und 
intensive Interpretation des Reiehsbodfriedens von 1287 und eine Untersu· 
chungseiner Auswirkungen bis 1298, wobei die Vf. betont, daß .unter lantfride 
(pax generalis) zum einen der regionale Landfriedensbund als reichsrechtliche 
Einrichtung und zum anderen die Reiehslanclfr~nsgesetzgebung zu verste· 
hen" (S. 211) ist. In diesem Zusammenbang wird die Sehlaeht von Woreingen 


